
 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde bei den verwendeten Begriffen, Bezeichnungen und Funktionstiteln zum Teil auf eine 
geschlechtsspezifische Bezeichnung verzichtet. Selbstverständlich sind immer beide Geschlechter gemeint. 
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Förderung Kursförderung Sachkundenachweis bei der 
Schlachtung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das steirische Landesgremium des Agrarhandels hat für seine Mitglieder eine Förderaktion ins 
Leben gerufen. Ihre Interessenvertretung fördert die Mitglieder des Agrarhandels, welche bei 
einer Schulung „Sachkundenachweis bei der Schlachtung“ teilgenommen haben und auch 
Betriebe, welche eine anerkannte interne Schulung für ihre Mitarbeiter organisiert haben. 
 
Wir unterstützen unsere aktiven Mitglieder mit einer Förderung des Sachkundenachweis bei 
der Schlachtung in Höhe von 1/3 der Ausbildungskosten mit maximal € 300,00 pro Teilnehmer 
und für höchstens vier Mitarbeiter pro Betrieb, bis zur Ausschöpfung der vorhandenen För-
dermittel, für die im Jahr 2024 abgehaltenen Kurse. Der Antrag ist bis zum 31.12.2024 zu 
übermitteln. Die Anträge werden nach Einlangen behandelt. Anträge auf Förderung können 
erst nach Absolvierung des Kurses gestellt werden. Jenen Unternehmen, die zum Zeitpunkt 
der Antragsstellung einen Grundumlagenrückstand aufweisen, kann keine Förderung gewährt 
werden. Es handelt sich um eine De minimis Förderung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Förderung. Die Zuschüsse werden freiwillig und unbürokratisch vom Landesgremium des 
Agrarhandels gewährt. 
 
Förderabwicklung 
Antragsteller ist der Mitgliedsbetrieb.  
Folgende Unterlagen sind dem Förderantrag beizulegen: 

• Teilnahmebestätigung(en) in Kopie 
• Rechnungskopie der Kurskosten 
• Zahlungsbestätigung  

 
Informationen und das Antragsformular zur Förderung finden Sie im Anhang.  
 
Bei Fragen zum zur Förderung kontaktieren Sie uns unter T 0316 601 -581 (Anna Gogg) oder 
unter E agrarhandel@wkstmk.at 
 

Freundliche Grüße 
 
 
 
Mag. Dr. Dietmar Schweiggl Mag. Günther Knittelfelder 

Gremialobmann Gremialgeschäftsführer 
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